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Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 
(GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl S. 310), 
der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wasserge-
setzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 
(GVBl I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl S. 366), 
der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) 
vom 24.03.2013 (GVBl I S. 134), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl S. 
247), hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Baunatal  in der Sitzung am 
28.09.2020 folgenden  

III. Nachtrag zur Wasserversorgungssat-
zung (WVS) 
 
beschlossen: 
 
II. Anschluss und Benutzung 
 
§ 10a  Datenschutzinformation* 
 
Der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte ist zur 
Weiterleitung der Datenschutzinformation an 
die Wasserabnehmer im Sinne von § 2 der Sat-
zung verpflichtet. 
 
§ 11 Ablesen/Auslesen* 
 
(1) Die Messeinrichtungen werden von der 

Gemeinde oder nach Aufforderung der Ge-
meinde vom Anschlussnehmer abgelesen. 
Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

 
(2) Die Gemeinde kann die zur Verfügung ge-

stellte Wassermenge auch durch Funk-
messgeräte ermitteln. Diese sind von den 
Anschlussnehmern zu nutzen. 

 
 
IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutritts-
recht und Ordnungswidrigkeiten 

§ 35 Allgemeine Mitteilungspflichten 
 

(1) Änderungen im Grundstückseigentum bzw. 
Erbbaurecht sind der Stadt vom bisherigen 
und neuen Grundstückseigentümer bzw. 

                                                      
*Bei der Funkzählerauslesung handelt es sich um ein automatisiertes 
Verarbeitungssystem. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind 

Erbbauberechtigten unverzüglich mitzutei-
len. 

(2) Der Anschlussnehmer, der bauliche Verän-
derungen an den Wasserverbrauchsanla-
gen vornehmen lassen will, hat dies der 
Stadt rechtzeitig anzuzeigen. 

(3) Jeder Wasserabnehmer hat ihm bekannt 
werdende Schäden und Störungen an den 
Anschlussleitungen, den Wasserver-
brauchs-anlagen und der Wasserversor-
gungsanlage unverzüglich der Stadt zu 
melden. 

(4) Der Anschlussnehmer hat das Abhanden-
kommen, Beschädigungen und Störungen 
der Messeinrichtungen der Stadt unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(5) Der Grundstückseigentümer bzw. der Erb-
bauberechtigte soll dem Wasserabnehmer 
(z. B. Mieter) die ihm überlassene Daten-
schutzinformation weiterleiten.  

 
§ 38 In-Kraft-Treten 
 
Dieser III. Nachtrag zur Wasserversorgungssat-
zung tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung 
in den Baunataler Nachrichten in Kraft.  
 

 
 

Ausfertigungsvermerk:  
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses III. 
Nachtrages mit dem hierzu ergangenen Be-
schluss der Stadtverordnetenversammlung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden.  
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Baunatal, den 29.09.2020 
 
Der Magistrat der Stadt Baunatal 
 
 
Daniel Jung 
Erster Stadtrat 
 

zu beachten. Vgl. insbesondere die Erläuterungen der gemeinsamen Er-
klärung des HBDI, der Verbände der Wasserwirtschaft, des HSGB und 
des Hessischen Städtetages. 


